
In wenigen Schritten zu Ihren Meldekanälen: 
Rechtssicher. Kostengünstig. Zuverlässig.
Unser vollumfänglicher Hinweisgeberdienst unterstützt Sie dabei, Ihre Verpflichtung 
zur Einrichtung eines internen Meldekanals nach dem Hinweisgeberschutzgesetz 
einfach zu erfüllen, volle Kontrolle über eingehende Hinweise zu behalten und die 
Reputation Ihres Unternehmens zu schützen.

Gut zu wissen: 
Das Hinweisgeberschuztgesetz ist seit dem 02. Juli 2023 

in Kraft und basiert auf der EU-Whistleblower-Richtlinie. 

Unternehmen ab 50 Mitarbeiter sind zur Einrichtung eines 

internen Meldekanals verpflichtet.

was ist der HinweisGeberdienst inKL. dienst?

Im Zuge des Hinweisgeberportals inkl. Dienst stellen wir Ihnen neben 

einem digitalen System, die weiteren rechtskonformen Meldekanäle: 

Telefon, E-Mail, Post oder persönlich zur Verfügung und nehmen 

Meldungen bedarfsgerecht für Sie entgegen.

warum sind meHrere meLdeKanäLe sinnvoLL?

Die Ausgestaltung einer Meldestelle ist besonders effektiv, wenn 

mehr als ein Meldekanal zur Verfügung gestellt wird. Daher empfiehlt 

es sich gängige Meldekanäle wie E-Mail oder Telefon um ein 

digitales Hinweisgebersystem zu ergänzen. Mit dem praktischen 

Hinweisgeberportal inkl. Dienst entfällt der Aufwand in Ihrem 

Unternehmen.
SERVICE-HOTLINE
0221 - 57143631

Weitere Informationen
auf unserer Website:
www.hinweisgeberportal.de
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